
pc
per vierte verantwortliche
Redakteur

jedeni Anfang wohnt ein Zauber inne
(Hermann Hesse, Die Morgeniandfahrt).

w^ii^. Diese Ausgabe der
AuR ist die erste

unter meiner redak-

tionellcn Vcrant-

wortung. Für den
damit empfundenen
Zauber danke ich

Rudolf Buschmann,
der nach fast /wan-

zig Jahren die ver-
antwortliche Redaktion von seiner AuR an

mich übergeben hat. Ich bedanke mich ins-
bes. für sein Vertrauen ebenso wie für das

des Herausgebers und des Verlages m
meine Person und hoffe, dass sowohl Leser

als auch Autoren mir vertrauen und der

AuR treu bleiben. Doch diese Worte richten

sich an dich: Lieber Rudi, ich werde Kurs

halten!

(siehe hierzu den Kommentar von
Dietmar Hexel in diesem Heit, AuR 2011,

323 und den Beitrag von Rudolf Buschmann
inAuR 2011, 299).

Peter Vdgt, Hannover

ELENA - plötzlich vorbei

Am 18.7. 11 haben die zuständigen Bundes-
ministerinnen für Wirtschaft und Techno-

logie sowie für Arbeit und Soziales mitge-
teilt, dass sie sich nach eingehender Über-
Prüfung darauf verständigt haben, das
ELENA-Vcrfahren einzustellen. Als Grund

für diese Entscheidung wird die fehlende
Verbreitung der qualifizierten digitalen
Signatur genannt, die Voraussetzung für
den sicheren Abruf der personenbezogenen
Daten wäre.

Das Aus für ELENA kam nicht über-

raschend. Tm Hintergrund scheint es
zah]reiche ungeklärte Fragen zu geben.
Um das System datenschutzkonform zu
Wachen, wären bspw. Änderungen beste-

notwendig. Der flächendc-
Acnde Einsatz der notwendigen digitalen
Signatur stellt einen erheblichen Kosten-
Iaktor dar und ist technisch anspruchsvoll,

X'rschätzt ^viinlcn aiich die^Vic'lerslanL le,

(lic es insbi.'s, \'ün kleinen untl iniltel-

'tandi^en UN ^ilit. Fi'ir diese sLellt die

geforderte regelmäßige elektronische
Übermittlung an ELENA einen erheblichen
Zusatzaufv\rand dar, ohne dass sie zugleich
einen Nutzen von dem System haben.
Hinzu kommt die ausstehende Antwort des

BVer/GaufdieVerfassungsbeschvvei-devon
mehr als 22.000 Bürgern.

Das Aus für ELENA bedeutet nicht, dass

es in Zukunft nicht doch zu einem ähnli-

chen System kommen wird. In der gemein-
samen Presseerklärung weisen die Bundcs-
ministerien darauf hin, dass die für ELENA

entwickelte technische Infrastruktur sowie

das erworbene Know-how für ein einfaches

und unbürokratisches Meldeverfahren in

der Sozialversicherung genutzt werden
können. Damit muss man davon ausgehen,
dass ELENA uns morgen in einem neuen

Gewand begegnen wird, vielleicht ja unter
dem Projektnamen Phönix.

Prof. Dr. Peter Wedde,

Frankfurt/M

Leistungsvergütung
zwischen Mythos und
Realität

Achtes Göttinger Forum
zum Arbeitsrecht

Zum Göttinger Forum am 28. 10. 2010
konnten der Verein zur Förderung der
Arbeitsrechtsvergleichung und des interna-
tionalen Arbeitsrechts sowie das Institut für

Arbeitsrecht der Georg-August-Universität
Göttingen als Veranstalter mehr als 120
interessierte Teilnehmer aus Wissenschaft

und Praxis begrüßen. Nach Eröffnung der
Tagung äußerte der Vorsitzende des Förder-
Vereins Prof. Dr. Hansjörg Otto einige
Gedanken zur praktischen Umsetzung der
Leistungsvergütung.

Prof. Dr. Günther Schanz, vvirtschafts-

wissenschaftliche Fakultät der Uni Göttin-

gen, referierte anhand von l 2 Leitideen zu
»Lcistungsvergütung im Dienste der Perso-
nalwirtschaft«. Letztere sei Umgang mit

lebendiger Arbeit; die Subjektstellung des
arbeitenden Individuums müsse Beachtung
finden. Neben der juristischen Betrachtung
der Beziehungen zwischen AN und AG
betonte er die sozialwissenschaftliche

Dimension und sprach von einem »psycho-
logischen Vertrag« als sinnvolle Ergänzung
ziim ArbL 'itsvcrtrii.ü;. Rcsondcrt-'s Auscnmerk

lc^tc Si'hn!!^ iiiiff. li.'n Gei'L'cliligkeilsaspckt,
\\'ciclu'i' im Kiihmcn derVcrp;ütuii^sproblc-

matik eine wichtige Rolle cinnchmc. Die
folgende von Prof. Dr. Riidiger Krause
(Direktor des Instituts für Arbeitsrecht der

Uni Göttingen) geleitete Diskussion nahm
besonders den von Schanz angesprochenen
Gcrechtigkcitsaspekt auf.

Dr. Martin Krnitshaar, Verband ange-
stellter Akademiker und lt. Angestellter der
ehem. Industrie Köln (VAA), erläuterte

» Leis tu n gs Vergütungen für Führungskräf-
te«. Zunächst wurden relevante Gesetzesän-

dcrungen dargestellt. Kraushaar zeigte auf,
dass Vergütungssysteme von objektiven wie
von subjektiven Zielen geprägt werden.
Gleichzeitig wurden die Gefahren von
Zielvereinbarungssystemen präzisiert.
Danach weisen die vorhandenen zielorien-

tierten I,eistungsvergütungssysteme jeweils
eigene Defizite auf und sind unter dem
Blickwinkel der Gerechtigkeit unterschiedli-

chen Herausforderungen ausgesetzt.
Rolf Wiedenbriig, Volkswagen AG,

Wolfsburg, bezog Stellung zu »Zielvereinba-
rung und Leistungsbewertung im Volkswa-
gen Management«. Diese laufen in derW^r
AG in Form eines weltweit standardisierten

Prozesses ab. Jährlich werde ein iMitarbci-

tergespräch im Management über Leis-
tungsentgelt und Erfolgsvergütung geführt.
Nach Angaben des Referenten wurde dieses
System von der\^\V AG innerhalb eines
Jahres umgesetzt, allerdings auf Grund der
weltweiten Anwendung mit arbeitsrechtli-
chen Schwierigkeiten.

Dr, Manfred Münch (Vorstand Doll
Fahrxeugbaa AG, Oppenau) brachte »Leis-
tungsbevvertung im Produktionsbereich« in
die Diskussion ein, wobei er das System vor

und nach Einführung des ERA-TV darstcll-
te. Vor dessen Einführung fanden im
genannten UN jährliche Leistungsbeurtei-
langen der Mitarbeiter statt. Die Auszah-
lung der Erfolgsbeteiligung sei aufGrundla-
;e einer Zielvereinbarung erfolgt. Von dem
System der Zielvereinbarungen bei den
Mitarbeitern habe sich das UN nach Ein-

führung des TV über das Entgcltrahmenab-
kommen auf Grund mangelnder Akzeptan/
im Vergleich zur Lcistungsbeurteilung
verabschiedet. Dieses Svstem werde noch

bei der Lcistungsbewertung von Führungs-
kräftcn im UN eingesetzt.

Dr. Jens Thait vom Arbeitgeberverband
der Banken (Berlin) referierte über »Varia-

bilisierung der Tarifvergütung im Bereich
der Banken«. Zentraler Aspekt des Vortrags
\\rnr die Fra^c, wann Vcreütnn^ gerecht lind
sozial sei. Niich Darstctliin^ des MT\'' so\\'ie

des 'l'\' ziir Li.'isttinssvei-s(itun. ^ t1. r, \-T\ )
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gab Thau einen Überblick über verschiede-
ne Varianten des § 2 LEV-TV. Näher
betrachtet wurden der zeitliche Ablauf und

die wesentlichen Inhalte der VO über die

aufsichts rech fliehen Anforderungen an

Vergütungssysteme von Instituten (Insti-
tutsVergV).

Den Schlussvortrag hielt Dr. Anja
Tobinsky (Leiterin Abt. Personaladministra-
tion und Pc'rsonalentwicklung, Uni Göttin-
gen) über »Leistungsvergütung im öffcntli-
chen Dienst«. Danach gibt es im unmittel-

baren Landesdienst in Niedersachsen

derzeit keinen leistungsabhängigen Stufen-
aufstieg bei den Tarifbeschäftigten. Ein
eigenes Modell der Uni Göttingen zur
Leistungsvergutung (I.OB II) sei 2009 von
den Mitarbeitern abgelehnt worden. An der
Uni Göttingen bekommen h. Toblnsky
20,4% der Professoren ein Leistungsentgdt.

Es bleibt zu hoffen, dass das 9. Göttinger
Forum, das am 3. 11. 2011 zum Thema »Aus-
landsarbeit« mit einem Referat von Prof.

Dr. Dr. h.c. Eberhard Eichenhofer (Jena)
stattfinden soll, an den Erfolg der diesjähri-
gen Veranstaltung anknüpfen wird.

Wissenschaftliche Hilfskraft

Nkola Jakobi, Göttingen

Aufgespießt

Die Leiharbeitsentscheidung
des BAG - Kritik mit der
Kneifzange?
- Ein Kommentar zum Artikel von
Giesen/Rieble »Zeitarbeit im Zangengriff«,
FAZ v. 22.7. 11 -

Den beiden Autoren fehlt es nicht an

starken Worten:

»Die Grenzen der Rechtsstaat! ichkeit

werden überstrapaziert«;
»Kollektivmacht geht schon lange vor
Recht«;

<ss das Vorgehen der Sozialversicherungs-
träger wird mit »staatlich organisierter
Schutzgelderpressung« verglichen;
von einer »Perversion der Tarifautonomie«

ist die Rede.

Und schließlich wird eine kühne Behaup-

tung aufgestellt. Leiharbeit belege, »dass
niedrigere Löhne Arbeitsplätze schaffen«.
Doch di\m[t noL-l-i iiiclit yenn^: "Nachdem

der DC'iB vcrü^blicli vci-SLicht h. il, Zcitarbeit

/il [icliindcrn, k.uncn ihiii die ßLindi.'^-

arbeitsrichter zu Hilfe«. Bundesrichter im
Zusammenwirken mit Gewerkschaften

gegen die Leiharbeit, welch absurde Unter-
Stellung. Immerhin: Beide Autoren treten,
wie ihr Text zeigt, ganz offensichtlich nicht
als Rechtswissenschaftler auf, sondern in
ihrem »Nebenberuf« als freiberufliche Jour-

nalisten. Von journalistischer Sorgfalt aller-
dings fehlt jede Spur. Dafür findet man
umso mehr unsinnige Behauptungen,
Unterstellungen und Anschuldigungen.

Ausgangspunkt der aktuellen Ausein-
andersetzung um Leiharbeit ist deren
völlige Deregulierung durch die rot/ grüne
Koalition Ende 2002. Der Wegfall jeglicher
Befristungsgrenze und des Synchronisati-
onsverbotes sollte durch gleiche Entgelt-
und Arbeitsbedingungen der in Leiharbeit
Beschäftigten mit der Stammbelegschaft
kompensiert werden. Für gleiche Arbeit
sollte gleiches Geld gezahlt werden. Hiervon
sah und sieht der Gesetzgeber allerdings
eine entscheidende Ausnahme vor. Durch

TV kann von diesem Grundsatz abgewichen
werden. Das ist zwar aus gewerkschaftlicher
Sicht an sich schon unerfreulich, das Ganze

wird allerdings noch dadurch getoppt, dass
eine AbwcichLing von dein Grtindsat^
»Gleiches Geld für gleiche Arbeit« auch
möglich ist, wenn gar kein TV unniittelbar
anwendbar ist. Eine Verschlechterung ist

auch dann möglich, wenn lediglich im
Arbeitsvertrag die Anwendung eines TV der
Leiharbeit vereinbart wird. Weder muss der

AG unmittelbar tarifgebunden b^w. in
einem Arbeit geberverban d sein, noch der
Leiharbeitnehmer in einer Gewerkschaft,

was 2003 auch sehr selten der Fall gewesen

wäre.

Vor dem Hintergrund schlechter Mit-
gliederzahlen im Leiharbeitsbereich und
daher schlechter Durchsetzungschancen ftlr
tarifliche Regelungen, hätten der DGB und
seine Einzelgewerkschaften keine TV
angestrebt. Es wäre daher bei dem gesetzli-
chen Regelfall geblieben. Eine faire Losung:
Gleiches Entgelt für gleiche Arbeit und
kein Beschäftigungsrisiko für die AG im
Einsatzbetricb bei Auftragsschwankungen,
da die in Leiharbeit Beschäftigten keinen
Kündigungsschutz gegenüber dem Einsatz-
arbeitgeber haben.

Hier tauchen aus dem Nichts sog.
Christliche Gewerkschaften auf, die keinerlei

Bedenken gegen eine massive Verschlechte-
rung der Arbeitsbedingungen haben und den
.. \(.. '; entspr. Vercinb. 'irLinycn anbieten. Siu
hnlicn zv\'Lir kL'inc odL'r niir vct'SL'l'^vindi. 'nd

wenige iMit^lit. 't. lcr, düs schadet aber bei i-len

AG nicht, die gerne auf Dumping-Lösungen
vor allem in Haustarifverträgcn zurückgrei-
fen: Angebot trifft auf Nachfrage. Die sog.
Christlichen Gewerkschaften sind damit die

ersten, die fast ausschließlich durch den og.
Verweis in den Arbeitsverträgen niiserable

Entgelte für die Leiharbcit ermöglichen. Das
ist in der Tat »unliebsamer« weil gegenüber
den Beschäftigten skrupelloser Wettbewerb
und in der Tat eine Bedrohung für die
Beschäftigten im EinsatAetrieb und ihr

Einkommen. Es geht also nicht um Gewerk-
schaftskonkurrenz an sich. Es geht um

Schmutzkonkurrenz von sog. Gewerkschaf-
ten, die völlig bedeutungslos wären, wenn es
nicht die Möglichkeit gäbe, durch bloßen

Verweis in Arbeitsvertragen auf TV von
gleichen Arbeitsbedingungen abzuweichen
und dem Dunipingwunsch der AG zu
entsprechen, die damit gezielt eine zweite,
eine Niedrigentgeltlinie im Betrieb einziehen.

Dieser »Wettbewerb« zwang die DGB
Gewerkschaften nachzuziehen, um das

Schlimmste mit eigenen TV xii verhindern.
Diese TV sind sicher nicht ausreichend,

eben weil es an Mitgliedern und damit
Durchsetzungskraft fehlt. Gleichwohl: Vor
diesem HintergrLind sind selbst die errcich-
ten Entgelte, die eine Lohnuntergrenze
bilden werden, ein gewisser Erfolg. Wegen
der unzureichenden TV hat die IG Metall

dann erfolgreich versucht, über die TV in
der Stahlindustrie und in/wischen über 500

betriebliche sog. »Besservereinbarungen«
die Arbeitsbedingungen der in Leiharbeit
Beschäftigten zu verbessern und Leiharbcit
auf ihren eigentlichen Zweck zu begrenzen,

den Betrieb bei punktuellcn Auftragsspitzen
oder in Ausnahmesituationen die nötige

Flexibilität -zu geben. Gerade diese Vorgc-
hensweise ist von den in Leiharbeit Beschäf-

tigten oft mit einem Gewerkschaftsbeitritt
honoriert worden, weil ihre Arbeitsbedin-

gungen dadurch deutlich verbessert wur-
den. Inzwischen konnte allein die IG Metall
mehr als 30 000 Beschäftigte im I.eiharbeits-
bereich als Mitglieder gewinnen, mit weiter
steigender Tendenz. Ani Rande: Die Tarif-
kommissionen der IG Metall sind selbstver-
standlich mit den betroffenen Leiharbeit-
nehmern besetzt. Vielleicht wissen es die
Autoren nicht besser, aber dann sollten sie
nicht von einer »Perversion der Tarifauto-

nomie« daherreden.

Das diese Dumping-Strategie den
Autoren Giesen/Rieble »verborgen« bleibt,
ist nicht übL-rraschcnd. Ebenso wenig
(iberraschl die Aii^s.isc-diiss ni^ili-i^e l. öhne
LiniiL'blicli At-bcilsplatze scl'iaficn. Es ü,eht
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